
WORT 
Merkblatt zur Betreibervergütung für Kirchen 

Warum müssen kirchliche Einrichtungen eine Betreibervergütung an die VG WORT zah­

len? 

Der deutsche Gesetzgeber erlaubt in § 53 UrhG in bestimmtem Umfang, Kopien aus urheber­

rechtlich geschützten Werken, auch von Texten und Bildern zu erstellen. Zu diesen erlaubten 

Kopien gehören z.B. die sog. Privatkopie, aber auch Kopien für den wissenschaftlichen Ge­

brauch und für Unterrichtszwecke. 

Für die Nutzungen ihrer Werke sollen die Urheber nach der gesetzlichen Regelung eine ange­

messene Vergütung erhalten, die unter anderem durch die Betreibervergütung sichergestellt 

wird. Diese ist in § 54c UrhG geregelt. Die Meldung und Zahlung der tariflich festgelegten Ver­

gütung an die VG WORT (abrufbar unter www.vgwort.de) umfasst die Vergütung sowohl für 

Texte als auch für Bilder, deren Urheber durch die VG Bild-Kunst vertreten werden. Die Rege­

lung sieht eine Vergütung für Schulen, Hochschulen sowie Einrichtungen der Berufsbildung 

oder der sonstigen Aus- und Weiterbildung (Bildungseinrichtungen), Forschungseinrichtungen 

und öffentlichen Bibliotheken vor, sowie für Einrichtungen, die Geräte für die entgeltliche Her­

stellung von Ablichtungen bereithalter:i. 

Soweit nicht nur einzelne Kopien von urheberrechtlich geschützten. Text- oder Bildwerken im 

Rahmen des§ 53 UrhG angefertigt werden, sondern größere Stückzahlen, kann die VG WORT 

- auch für die VG Bild-Kunst - diese Vervielfältigungen vertraglich lizenzieren.

Mit Inkrafttreten des Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetzes (UrhWissG) am 1. März 

2018 wurden die gesetzlich erlaubten Nutzungen im Bildungsbereich erweitert. Einige Rahmen­

und Gesamtverträge müssen im Anschluss neu verhandelt werden. 

Die bisherigen alten Pauschalverträge mit den Kirchen werden schon jetzt durch eine Neurege­

lung ersetzt, die für die Nutzungen in den Kirchengemeinden weiterhin Pauschalzahlungen 

durch VDD und EKD vorsieht. Andere Nutzungen, z.B. in kirchlichen Schulen, Hochschulen, 

sonstigen kirchlichen Bildungseinrichtungen, Büchereien sind jeweils gesondert geregelt. Die­

ses Merkblatt stellt für jede dieser Nutzergruppen die aktuelle Situation dar. Die meisten Nutzer 

müssen nicht einzeln die Anzahl der genutzten Kopiergeräte melden. 






















